
Gartenhausversicherung
(Haus und Einrichtung)

Wir können ihr Gartenhaus preisgünstig und ohne große
Auflagen gegen Feuer, Sturm etc. versichern.

Frage: Sind Schäden die durch ihren Schrebergarten
entstehen

(z.B. Wegerisiko im Winter) auch über Ihre
Privathaftpflichtversicherung versichert?

-Wir bieten auch dafür Versicherungsschutz-

Ansprechpartner: Tel: 06821 / 9431566 Fax: 06821 / 4013618

Versicherungsbüro Dietmar Mayer Handy: 0171 4383712
Sportplatzstr. 33 E-Mail: dmayer@dmversicherungen.de
66583 Spiesen-Elversberg Homepage: www.mannheimer.de

Mitteilungsblatt des Obst-und

Gartenbauvereins Elversberg e.V.

Das Vereinsheim hat eine neue

Telefonnummer

06821 74 21 518

Achtung neue Bankdaten
Es gehen immer noch Zahlungen auf das alte Konto

Der OGVE wechselte zum Jahresbeginn die Bank.

Ab dem 01.01.2015 ist die neue Bankverbindung

Sparkasse Neunkirchen

IBAN: DE51 5925 2046 0100 1185 79

BIC: SALADE51NKS

Denken Sie bitte daran, Ihre Daueraufträge zu ändern.

Dieses gilt auch für alle Überweisungen



In den nächsten Ausgaben des Gartenfreundes möchten wir euch die

verschiedenen Aufgaben vorstellen, die zur ordentlichen Führung eines

Vereines im geschäftsführenden und im erweiterten Vorstand abzuarbeiten

sind.

Heute beschreiben wir euch aus aktuellem Anlass die Aufgabe des

Kassenprüfers.

In der vergangen Jahreshauptversammlung mussten wie immer 2

Kassenprüfer ihren Prüfungsbericht für das vergangene Geschäftsjahr

abgeben. Die Kassenprüfer wurden im letzten Jahr in der JHV von euch

gewählt. Was genau sie zu erledigen haben und was nicht zu deren

Aufgabengebiet gehört, haben wir euch hier aufgelistet:

Die Kassenprüfung und die Kassenprüfer

Die Kassenprüfung ist gesetzlich zwar nicht vorgesehen, findet aber

gleichwohl in praktisch jedem Verein einmal jährlich statt. Die Kassenprüfer

überprüfen die Kassen- und Vermögensbestände des Vereins, und ob die

Einnahmen und Ausgaben eines Jahres richtig verbucht wurden. Sie

überprüfen dabei z. B.

 ob die Kontenabschlüsse von Barkasse und Bankkonten korrekt sind

und ob für alle Einnahmen und Ausgaben Belege vorhanden sind,

 ob die Mitgliedsbeiträge ordnungsgemäß eingegangen sind,

 ob die vorhandenen Mittel des Vereins sparsam und wirtschaftlich

verwendet wurden.

Um Ihre Aufgaben zu erfüllen, sind die Kassenprüfer berechtigt, nach

ihrem Ermessen in die Geschäftsunterlagen des Vereins Einsicht zu nehmen,

die sich auf den zu prüfenden Zeitraum beziehen. Sie können sich im

Regelfall auf stichprobenartige Überprüfungen beschränken. Werden

allerdings bei diesen Stichproben erhebliche Fehler festgestellt, muss eine

vollständige und lückenlose Überprüfung erfolgen. Sodann fertigen die

Kassenprüfer über die Prüfung einen Prüfungsbericht. Dieser

Prüfungsbericht ist die Entscheidungsgrundlage für die Entlastung des

Vorstandes.

Als Kassenprüfer kommen qualifizierte Mitglieder in Betracht, die kein

Vorstandsamt bekleiden und auch keinem anderen, zu kontrollierendem

Organ des Vereins angehören.

Rückblick Jahreshauptversammlung

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand am 01.03.2015 um 15.00 Uhr

in der Glück - Auf- Halle in Elversberg statt. Anwesend waren magere 64

Mitglieder.

Tagesthemen waren vor allem die Neuwahlen des gesamten Vorstandes.

Gewählt wurden als Vorsitzenden Team: Melanie Bartmann, Christine

Hoffmann, Josef Leidinger

1. Kassierer :Michael Hager, 2. Kassierer: Stefan Jung

1. Schriftführerin: Katja Nowack

Beisitzer: Monika Thewes, Herbert Stüwe, Fred Dupont

Der Antrag von Frau Katja Nowack die Ruhepausen in den Gärten von 12.00

Uhr bis 14.00 Uhr abzuschaffen wurde angenommen.

Dieses Jahr gab es 33 große und 28 kleine Brände. Das ergaben 466 Liter

Schnaps. Es wurde überlegt die Brennerei nicht mehr weiter zu führen,

da immer weniger Schnaps gebrannt wird. Es lassen mehr Fremde Schnaps

brennen als vom OGVE. Eine Investition in den Brennofen ist nicht mehr

vorgesehen, zu hohe Kosten. Es wurde darüber abgestimmt die Brennerei

für 1 Jahr weiter zu führen, dann wird bei der nächsten

Jahreshauptversammlung entschieden ob die Brennerei weitergeführt

wird. Es wird außerdem ein 2. Brenner gesucht.

Die Obleute werden nicht mehr alle zwei Jahre neu gewählt. Sie bleiben

solange im Amt bis sie

a: ihr Amt abgeben

b: von den GN abgesetzt werden

c: vom Vorstand abgesetzt werden

Bei der Neu Wahl ist keine Briefwahl möglich.

Außerdem hat der Vorstand Mitsprachrecht bei der Obmann Wahl.

Abzugebenden Nutzgärten.:
Bayr.Wald 2 Parzelle 22 Joachim Schepp 4500 €

Bayr.Wald 2 Parzelle 26a Martin Deffland 2800 €

Galgenberg 1 Parzelle 31

Galgenberg 2 Parzelle 55 Jörg Römer 6500 €

Galgenberg 3 Parzelle 82 Robert Schmitt 5000 €



Wasseraufdrehen

Laut Gartennutzervertrag §4 Abs. 3 ist jeder Gartennutzer verpflichtet

unaufgefordert ab 15. März seinen Wasseranschluss abzusperren. Dieser

Verpflichtung, hat er mit seiner Unterschrift auf dem Gartennutzervertrag,

zugestimmt.

Auszug aus dem Gartennutzervertrag:

§4

Nutzung und Sorgfaltspflicht

3) Jeder GN ist verpflichtet, die Wasserversorgungseinrichtungen vor

Frost zu schützen und sie muss zu jeder Zeit zugängig sein. Die

Wasserschächte sind in ordnungsgemäßem Zustand zu halten.

Wasseruhren dürfen nicht ausgebaut werden.

Die Wasseruhren/Stromzähler sind verplombt. Schäden sind umgehend

dem Obmann zu melden. In den Anlagen hat der GN nach dem

Abstellen des Wassers jedes Jahr für die Entleerung der Leitung in

seiner Parzelle unaufgefordert zu sorgen. Das Abstellen des Wassers

erfolgt nach Mitteilung im Gartenfreund und durch den jeweiligen

Obmann. Ebenso ist der GN verpflichtet, ab dem 15. März eines

jeden Jahres seine Absperrhähne ohne vorhergehende Aufforderung

zu schließen, so dass das Wasser jederzeit wieder zugeleitet werden

kann. Für entstehende Schäden haftet der GN persönlich.

Außerdem wird jedes Jahr im Gartenfreund, in die Jahreshaupt-

versammlung und seit diesem Jahr per E-Mail auf die Pflicht des

Absperrens hingewiesen. (Per E-Mail nur an diejenigen die ihre E-Mail

Adresse hinterlegt haben)

Wie jedes Jahr sind wieder einige Gartennutzer ihrer Verpflichtung

nicht nachgekommen.

Im Wasserschacht der Absperrhahn und in der Hütte oder im Garten die

Wasserhähne offen. Oder in einem Garten die Wasseruhr ausgebaut und

der Absperrhahn offen.

Das heißt, im Falle der ausgebauten Wasseruhr, dass die Kosten für das

weggelaufene Wasser von allen Gartennutzern getragen wird.

Die Ignoranz dieser Gartennutzer bedeutet für einige

Vorstandsmitglieder, Obleute und Helfer zusätzliche Arbeit. Am

Galgenberg dieses Jahr ca. 6 Stunden pro Person.

Diese Gartennutzer sollten eine Abmahnung bekommen und für die

zusätzliche Arbeit die Kosten tragen, pro Stunde 15,00 €. Im Falle der

ausgebauten Wasseruhr die Kosten für das weggelaufene Wasser.

Vielleicht werden im nächsten Jahr, wenn Gartennutzer für ihre
Ignoranz zahlen müssen, die Absperrhähne zu sein.

E-Mail Adresse der Gartennutzer
Wer Vereinsmitteilungen wie z.B. Termin für Wasser aufdrehen, per Mail

erhalten möchte kann seine Mail-Daten an unsere 1. Schriftführerin Katja

Nowack schicken.

Katja.nowack@web.de

Jahresfahrt zur Landesgartenschau nach Landau

Am Samstag 27. Juni.2015, Abfahrt um 8.00 Uhr im Elversberg Zum

Brünnchen (Denkmal)

Programm:

Unterwegs Brunch

Landesgartenschau Landau

Betreten Sie das Gartenschaugelände und lassen Sie sich von einem wahren

Feuerwerk an Farben empfangen. Prächtige Blumenlandschaften begleiten

Sie entlang des gesamten Ausstellungsgeländes und erleichtern die

Orientierung. Eines der Leitthemen der Gartenschau sind die

Gartenkabinette, die über das gesamte Ausstellungsgelände verteilt sind.

Jeder Garten hat seinen ganz eigenen Schwerpunkt: Mal üppig und opulent,

mal exotisch und verspielt. Tauchen Sie ab in fremde Welten und lassen Sie

sich inspirieren.

Auf der Heimfahrt gemeinsames Abendessen in Dahn

Rückkehr in Elversberg ca. 21.00 Uhr.

Anmeldung bei Christine Hoffmann 06821/86217 (Gärtnerei)

oder 0177 4067067 oder per Post mit dem beigefügten

Anmeldeformular



Arbeitsprojekte

Bayr.Wald 1 Fahrweg weiter Schotter einbauen.
Der Schotter wurde am 08.April bestellt und am 10.April geliefert.

Anlage Ruhbach.: Container bestellen für die Parzelle 67 Müll
entsorgen. Termin vereinbaren mit der Gemeinde (Gräber Peter).

Vereinsgarten

Im Vereinsgarten können ab 11.April wieder Arbeitsstunden abgeleistet
werden. Bitte vorher anmelden im Vereinsheim.

Gartenzwerge abzugeben !!!
Gartenzwerge zwischen 75cm und 95 cm hoch das Stück für 10,00€

abzugeben. Interessenten melden sich bei Frau Malburg Tel. 06821 71629

Frühlingsfest in der Gärtnerei Rebel-Hoffmann

Wir laden ein zum Frühlingsfest am 02.05.2015 in Neunkirchen,

Carl-Ferdinand-Str. 13, Tel. 06821 86217

Programm: Workshop Blumenkasten bepflanzen, Vortrag über Tomaten,

Kräuter und Pflanzenschutz; Kostenlose Bodenanalyse einfach ein Liter

feuchte Erde aus dem eigenen Garten mitbringen, ansonsten gibt es Beet-

und Balkonpflanzen, Gemüse-, Tomaten und Kräuterpflanzen und reichlich zu

Essen und Trinken.

Termine

Frühlingsfest Gärtnerei Rebel-Hoffmann 02.05. 2015

Jahresfahrt 27.06.2015

Berschfeschd 28. + 29.08.2015

Erntedank Fest 04.10.2015

Kindertag 08.11.2015


